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RS OGH 1983/6/23 8Ob146/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1983

Norm

KFG 1967 §63 Abs2

Rechtssatz

Wenn der Versicherer den Anspruch ablehnt, aber auf ein Ersuchen um Überprüfung der Stellungnahme ergänzende

Erhebungen durchführt, welche zu dem Ergebnis führen, daß der Versicherer nunmehr seine Leistungsp8icht zugibt,

so bewirkt die ursprüngliche Ablehnung kein Ende der Hemmung der Verjährung.
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